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Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter,
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH
Mandichostr. 18
86504 Merching
Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com
www.forum-verlag.com
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Welche Fristen sind bei der Abnahme zu beachten?
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5. Welche Fristen sind bei der
Abnahme zu beachten?

Autoren: Dr. Christian Voit, Martin Loderer

Die Abnahme ist der wichtigste formelle Akt bei der
Abwicklung eines Bauvertrags. Deshalb spielen bei
der Abnahme diverse Fristen eine zentrale Rolle. Vor-
aussetzung jeder Abnahme ist, dass die Arbeiten des
Auftragnehmers fertiggestellt sind. Unwesentliche
Mängel und geringfügige fehlende Restarbeiten hin-
dern die Abnahmereife nicht. Gleiches gilt für die Teil-
abnahme hinsichtlich des abzunehmenden Teilge-
werks.

5.1 Fristen im BGB-Bauvertrag
(alter und neuer Fassung)

Beim BGB-Bauvertrag hat die Abnahme sofort nach
der Fertigstellung zu erfolgen. Für den BGB-Bauver-
trag enthält § 640 Abs. 1 Satz 3 BGB a. F. bzw. § 640
Abs. 2 BGB n. F. die wichtigste gesetzliche Regelung
zur Abnahme durch Fristablauf:

Setzt der Unternehmer dem Bauherrn eine angemes-
sene Abnahmefrist und reagiert der Bauherr darauf

• nicht (§ 640 Abs. 1 Satz 3 BGB a. F.) bzw.
• nicht oder nicht mit einer Abnahmeverweigerung

unter Angabe mindestens eines Mangels (§ 640
Abs. 2 BGB n. F. vgl. ► Kapitel 2.3),
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Fristen im BGB-Bauvertrag (alter und neuer Fassung)

Recht

gelten die Arbeiten des Unternehmers mit Fristablauf
als abgenommen. Eine „angemessene“ Abnahmefrist
sollte sich an den 12 Werktagen des § 12 Nr. 1 VOB/B
orientieren.

Für Vorbehalte des Auftraggebers innerhalb der
Abnahmefrist gilt: Der Vorbehalt für bekannte Män-
gel muss nicht zwingend innerhalb der Frist für alle
Mängel vollständig erklärt werden. Anders der Ver-
tragsstrafenvorbehalt. Erklärt der Auftraggeber wäh-
rend der Abnahmefrist keinen Vertragsstrafenvorbe-
halt, verliert er seinen Vertragsstrafenanspruch.

Zur konkludenten Abnahme des Bauherrn durch
Bezug des Bauvorhabens geht man beim BGB-Bau-
vertrag von einer sechswöchigen Prüfungsfrist für
den Bauherrn aus. Danach treten die Abnahmewir-
kungen ein, wenn der Bauherr nicht vorher die
Abnahme verweigert. Um seine Rechte nicht zu ver-
lieren, muss der Bauherr innerhalb der Prüfungsfrist
zumindest den Vorbehalt für ihm bekannte Mängel
und den Vertragsstrafenvorbehalt erklären.

Durch eine bloße technische Abnahme entsteht
keine rechtsgeschäftliche Abnahmewirkung. Werden
allerdings bei der technischen Abnahme keine
wesentlichen Mängel und auch keine erheblichen
fehlenden Leistungen festgestellt, sind die Bauleis-
tungen abnahmereif. Schweigt der Auftraggeber auf
eine technische Abnahme hin, tritt eine stillschwei-
gende rechtsgeschäftliche Abnahme spätestens nach
einem Monat ein. Auch muss der Auftraggeber inner-
halb dieser Frist seine Vorbehalte wegen Mängeln
und wegen einer Vertragsstrafe erklären.
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Fristen im VOB-Bauvertrag
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5.2 Fristen im VOB-Bauvertrag

Die VOB/B enthält über die Regelungen im BGB hin-
aus weitere Fristen, die für die Abnahme wichtig sind.
Ziel der VOB/B ist es, möglichst rasch eine Abnahme
herbeizuführen und diese noch dazu gut zu doku-
mentieren.

5.2.1 Abnahmeverlangen, Fristberech-
nung und Abnahmeverzug

Die wichtigste Abnahmefrist der VOB/B ist in § 12
Abs. 1 enthalten. Auf das Abnahmeverlangen des
Auftragnehmers muss der Auftraggeber die
Abnahme innerhalb von 12 Werktagen durchführen,
sofern der Bauvertrag keine andere Frist vorsieht. Die
Rechtsprechung hat in einem Bauvertrag die Verlän-
gerung der Abnahmefrist von 12 Werktagen auf 24
Werktage für zulässig erklärt.

Wie der Auftraggeber nach dem Abnahmeverlangen
die Abnahme durchzuführen hat, darüber sagt § 12
Abs. 1 VOB/B nichts aus. Es kommen alle Abnahme-
formen (ausdrücklich, förmlich oder konkludent) in
Betracht, außer den fiktiven Abnahmen des § 12
Abs. 5 VOB/B; die fiktive Abnahme nach § 12 Abs. 5
VOB/B setzt nämlich voraus, dass gerade keine
Abnahme vorher verlangt wurde. Versäumt der Auf-
traggeber die Abnahmefrist, dann treten über § 640
Abs. 1 Satz 3 BGB a. F. bzw. § 640 Abs. 2 BGB n. F., die
auch im VOB-Bauvertrag gelten, die Abnahmewirkun-
gen ein.
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Das Baustellenhandbuch der Abnahme 

Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice 
gerne weiter:  

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

Internet 
 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5840

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com

Bestellmöglichkeiten 

mailto:service@forum-verlag.com
mailto:service@forum-verlag.com
http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5840
http://www.forum-verlag.com
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